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o. VERFAHRENSHINWEISE

0.1 Der Bauausschuß des Stadtrates hat am 10.02.2004 die Aufstellung des Bebauungs- und
Grünordnungsplanes Nr. 131/04 "Gewerbegebiet an der Schleißheimer Straße" (1. Änd.
von Nr. 126/03) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß wurde am 15.04.2004 ortsüblich
bekannt gemacht.
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r 1 0.2 Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnung anes wurde mit der Begründung gemäß

§ 3, Abs. 2 BauGB vom 26.04.2004 bis 28.05.2004 öffentlich aus
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0.3 Die Stadt Dachau hat mit Beschluß des Stadtrates vom 07.12.2004 den Bebauungs- und
Grünordnungsplan als Satzung beschlossen.
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0.4 Der Beschluß des Bebauungsplanes nach § 10, s. 3 BauGB wurde am ..~.~'..~~.~'..~
ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan wird seit diesem Tag
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Der Bebauungsplan tritt damit nach § 10 BauGB in
Kraft. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB e in der Bekanntmachung
verwiesen.
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Die Große Kreisstadt Dachau erlässt aufgrund §§ la, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), der
Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO), Art. 7 Abs. 1 und Art. 91
der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO), der 5. Verordnung über die Ausarbeitung der
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (planzeichenverordnung - PlanZV) und Art. 3 des
Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) jeweils in der am Tage des Satzungsbeschlusses
geltenden Fassung diesen Bebauungs- und Grünordnungsplan als
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Satzung.
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3. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

( I
GE 5, Bauraum Nr. 2
Großhandel auch in Kombination mit untergeordnetem Einzelhandel ist zulässig. Reine
Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig.
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2. Sämtliche textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 126/03 "Gewerbegebiet an der
Schleißheimer Straße" gelten weiterhin.

4. TEXTLICHE HINWEISE

( I 1. Sämtliche textlichen Hinweise des Bebauungsplanes Nr. 126/03 "Gewerbegebiet an der
Schleißheimer Straße" gelten weiterhin.

: ¡ 5. BEGRÜNDUNG
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Ausgangslage

In den Gewerbegebieten des Bebauungsplanes Nr. 126/03 war Einzelhandelsnutzung
weitgehend ausgeschlossen worden. Die bauliche Konzeption zielt auf arbeitsplatzintensive
Nutzungen ab.

Planungsziel

Im nördlichen Bauraum des Gewerbegebietes Nr. 5 soll die Ansiedlung eines
Großhandelsbetriebes fur Farben und Lacke mit einem untergeordneten Einzelhandelsanteil
zulässig sein. Es handelt sich ausschließlich um nicht-innenstadtrelevante Segmente. Der
derzeit in einem allgemeinen Wohngebiet ansässige Betrieb kann damit in das
Gewerbegebiet "GES" umgesiedelt werden.

Nachteilige Umweltauswirkungen gemäß UVPG bzw. Eingriffe in Natur und Landschaft
sind durch die Änderungen der Festsetzungen zur Art der Nutzung nicht zu erwarten.

Seite 4



r I
Große Kreisstadt Dachau Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 131/04 "Gewerbegebiet an der Schleißheimer Straße"

fl

f l
Sämtliche Festsetzungen und Hinweise des bisherigen Bebauungsplans Nr. 126/03 gelten im
neuen Bebauungsplan weiter.
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